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Was vom Alten Reiche blieb… Deutungen, Institutionen und Bilder des frühneuzeitlichen Heiligen
Römischen Reiches Deutscher Nation im 19. und frühen 20. Jahrhundert.

Das von JosephGÃ¶rres besonders plastisch gezeich-
nete Bild des nach beinahe tausendjÃ¤hrigem Bestehen
âsanft und selig an einer gÃ¤nzlichen EntkrÃ¤ftungâ ver-
schiedenen Heiligen RÃ¶mischen Reichs Deutscher Na-
tion und die (trotz vereinzelter NeuansÃ¤tze) noch im-
mer dominante Forschungsthese vom sang- und klang-
losen Untergang des Alten Reiches boten auch im Ju-
bilÃ¤umsjahr 2006 bislang nur wenig Raum fÃ¼r Ãber-
legungen zur fortdauernden Wirkung des Reiches im 19.
und 20. Jahrhundert. Mit Blick auf das bevorstehende En-
de des JubilÃ¤umsjahres und dem Ziel, diese Leerstelle
mit ersten Inhalten zu fÃ¼llen, ging die Tagung der Fra-
ge nach, ob das Reich aufgrund seiner oft beschriebenen
tiefen inneren ZerrÃ¼ttung tatsÃ¤chlich ein folgenloses
Ende fand, oder ob sich Ã¼ber das Jahr 1806 hinaus nicht
doch Hinweise oder Belege fÃ¼r den langen Atem des
Alten Reiches ins 19. und sogar ins 20. Jahrhundert hin-
ein finden lassen.

Die von Matthias Asche (Eberhard-Karls-
UniversitÃ¤t TÃ¼bingen), Thomas Nicklas (Friedrich-
Alexander-UniversitÃ¤t Erlangen-NÃ¼rnberg) und
Matthias Stickler (Bayerische Julius-Maximilians-
UniversitÃ¤t WÃ¼rzburg) in Kooperation mit dem Bil-
dungswerk der Hanns-Seidel-Stiftung organisierte Kon-
ferenz nÃ¤herte sich ihrem Gegenstand aus unterschied-
lichen Perspektiven und in interdisziplinÃ¤rem Ansatz

mit dem Versuch, Deutungen, Institutionen und Bilder
des Alten Reiches in PhÃ¤nomenen und Strukturen des
19. und 20. Jahrhunderts festzumachen, beziehungsweise
diese auf ihr Erbe aus dem frÃ¼hneuzeitlichen Reich zu
untersuchen.

Mit einer differenzierten Darlegung der Deutung des
Alten Reiches in derHistoriographie des 19. Jahrhunderts
umriss Hans-Christof Kraus (MÃ¼nchen) am Beispiel
ausgewÃ¤hlter Historiker nicht nur die lange Zeit domi-
nante Perspektive der kleindeutsch-borussischen Schu-
le, sondern stellte dieser Tradition auch Interpretatio-
nen anderer Historiker (groÃdeutsch-katholische Rich-
tung, Konservative, Liberale) gegenÃ¼ber. Der Befund
erwies sich dabei als einhellig, indem alle behandel-
ten Historiker ein mehr oder weniger dÃ¼steres Bild
vomAlten Reich zeichneten und imWestfÃ¤lischen Frie-
den den HÃ¶hepunkt des nationalen Niedergangs ver-
orteten. Unterschiede ergaben sich zwischen den einzel-
nen Vertretern vor allem bei der Frage, inwieweit die
Kritik am Alten Reich mit einer Kritik an Ãsterreich
und den Habsburgern (borussische Historiker), oder aber
an PreuÃen (groÃdeutsche Historiker wie Gfroer und
HÃ¶fler oder sÃ¼d- und mitteldeutsche Historiker wie
BÃ¼lau und Schlosser) verknÃ¼pft wurde. DarÃ¼ber
hinaus wurde fÃ¼r Karl Biedermann als Beispiel eines
liberalen Historikers gezeigt, wie eine kritische Interpre-
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tation des Alten Reiches auch als Folie zur Kritik an den
herrschenden VerhÃ¤ltnissen des 19. Jahrhunderts ver-
wendet werden konnte.

Einen Gegenakzent zu der heute in Deutschland und
Ãsterreich gepflegten Sicht zweier voneinander getrenn-
ter âGeschichtenâ setzte Brigitte Mazohl-Wallnig (Inns-
bruck), indem die implizite âtranslatio imperiiâ des Heili-
gen RÃ¶mischen Reiches auf das âKaisertumÃsterreichâ
und der Ursprung der Reichsidee der Habsburgermon-
archie aus der Tradition des Alten Reiches herausgear-
beitet wurde. Dabei wurden nicht nur KontinuitÃ¤ten
in Heraldik und herrscherlicher Selbstdarstellung auf-
gezeigt, sondern auch der gegenÃ¼ber dem Deutschen
Bund erhobene Anspruch der Habsburgermonarchie auf
das Erbe des Alten Reiches. Trotz der Behauptung eines
stillschweigenden Ãbergangs des rÃ¶misch-deutschen
ins Ã¶sterreichische Kaisertum wurde das Alte Reich
wÃ¤hrend des 19. Jahrhunderts zunehmend aus dem
Ã¶ffentlichen Bewusstsein verdrÃ¤ngt, wie an der Ge-
staltung des Wiener Heldenplatzes gezeigt wurde. Hier
lag auch der Ansatz fÃ¼r die HauptstrÃ¶mung der
Ã¶sterreichischen Historiographie, welche diese Traditi-
onslinie verwirft, das moderne Ãsterreich zugunsten ei-
ner âÃ¶sterreichischen Reichsgeschichteâ so weit wie
mÃ¶glich aus dem Kontext des Alten Reiches herauszu-
lÃ¶sen versucht und schlieÃlich als Schlusspunkt in ei-
ne âkleinÃ¶sterreichischeâ Geschichtsschreibung nach
1945 einmÃ¼ndet. Hierzu skizzierte der Vortrag den ge-
nauen Gegenentwurf, indem in der Betonung der viel-
fÃ¤ltigen Formen bewusster AnknÃ¼pfung Ãsterreichs
an das Alte Reich auch weiter fÃ¼r eine Gesamtinterpre-
tation der deutschen und Ã¶sterreichischen Geschichte
plÃ¤diert wurde.

Verena von Wiczlinski (WÃ¼rzburg) nahm die Alter-
native zwischen den Optionen Bundesstaat und Staaten-
bund in der deutschen Geschichte zum Anlass, die un-
terschiedlichen Traditionen fÃ¶derativer Staatsorgani-
sation zwischen Altem Reich und Bundesrepublik in den
Blick zu nehmen. Ausgehend von der hilflos anmutenden
staatstheoretischen Diskussion um die Einordnung des
Alten Reiches in die frÃ¼hneuzeitliche Staatsformenleh-
re wurde nach KontinuitÃ¤ten fÃ¶deraler Ordnungsmo-
delle Ã¼ber das Jahr 1806 hinaus gesucht. Den Kern des
Problems bildete dabei im 19. Jahrhundert zunÃ¤chst die
Frage der Verortung der SouverÃ¤nitÃ¤t zwischen der
Gesamtebene und den Gliedstaaten. Ferner war stets zu
klÃ¤ren, welches institutionelle Arrangement den pro-
jektierten VerfassungsentwÃ¼rfen am dienlichsten war,
welche Verflechtungsdichte erwÃ¼nscht, kurz, wie viel
HomogenitÃ¤t annehmbar oder durchsetzbar war. Im Er-

gebnis zeigten sich in institutioneller Hinsicht bedeuten-
de PrÃ¤gungen durch das Alte Reich, etwa in dem im-
mer wieder aufgegriffenen (und bis heute angewendeten)
Bundesratsmodell, also der Vertretung der Regierungen
der Gliedstaaten beim Gesamtstaat, wie es in leicht abge-
wandelter Form auch im Reichstag des Alten Reiches er-
kennbar war. DarÃ¼ber hinaus konnte festgestellt wer-
den, dass auch das Denken in fÃ¶derativen Kategorien
als Kernbestandteil der politischen Kultur Deutschlands
bereits im Alten Reich seine Keimzelle fand.

Ausgehend vom Deutungsbefund des ersten Vor-
trags, einem schwachen und innerlich zerrÃ¼tteten
Reich, zeigte sich das Deutschlandbild der fran-
zÃ¶sischen Rechten zwischen der zweiten HÃ¤lfte des
19. und (zumindest) der ersten HÃ¤lfte des 20. Jahr-
hunderts, wie es von Thomas Nicklas (Erlangen) in-
struktiv am Beispiel Jacques Bainvilles und Charles de
Gaulles gezeigt wurde. Die aus deutscher Perspektive
geschmÃ¤hte Machtlosigkeit des Alten Reiches erfuhr
dabei aus franzÃ¶sischer Sicht eine sehr positive Bewer-
tung, indem die UnfÃ¤higkeit des Reiches zur Machtpo-
litik nach auÃen nicht nur als die denkbar beste Garantie
fÃ¼r die franzÃ¶sischen Sicherheitsinteressen interpre-
tiert wurde, sondern Frankreich zusÃ¤tzlich Raum fÃ¼r
unerschÃ¶pfliche bÃ¼ndnispolitische Optionen bot, so
dass sich die Zerschlagung des Reiches durch Bonapar-
te als schwerer Fehler fÃ¼r die langfristige Sicherung
franzÃ¶sischer Interessen darstellte. Obwohl diese Per-
spektive seit der zweiten HÃ¤lfte des 19. Jahrhunderts
zunehmend anachronistisch wurde, blieb sie nicht al-
lein bis weit nach 1918 fester Bestandteil im Denken der
franzÃ¶sischen Rechten, sondern fand Ã¼ber die Be-
einflussung de Gaulles durch Bainville schlieÃlich auch
Eingang in die franzÃ¶sische Besatzungspolitik nach
1945.

WÃ¤hrend die erste Tagungssektion ihren Schwer-
punkt vor allem auf verschiedene Deutungen des Al-
ten Reiches legte, ging die zweite Sektion der Fra-
ge der KontinuitÃ¤t frÃ¼hneuzeitlicher Institutionen
im 19. Jahrhundert nach. ZunÃ¤chst prÃ¤sentierte An-
ke John (Rostock) Mecklenburg als besonderes Beispiel
fÃ¼r den Fortbestand einer im Alten Reich wurzeln-
den altstÃ¤ndischen Verfassung bis zum Ende des Kai-
serreiches im Jahr 1918. Im Mecklenburger Kontext ver-
knÃ¼pften sich dabei Traditionsbildung und positive Er-
innerung an das Alte Reich und die von diesem ga-
rantierte Verfassungsordnung in doppelter Hinsicht mit
den politischen Auseinandersetzungen des 19. Jahrhun-
derts. So galt die altstÃ¤ndische Verfassung Mecklen-
burgs ihren konservativen BefÃ¼rwortern einerseits als
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Schutzschild gegenÃ¼ber den unter Despotieverdacht
stehenden FÃ¼rsten, und konnte andererseits in der Kon-
stitutionalismusdebatte als Beispiel erfolgreicher orga-
nischer Verfassungsentwicklung dargestellt und so als
Instrument gegen reprÃ¤sentativ-parlamentarische Ver-
fassungsprojekte der Liberalen verwendet werden. Der
Fortbestand des frÃ¼hneuzeitlichen Landtags und die
positive RÃ¼ckbesinnung auf das Alte Reich schufen so
eine bemerkenswerte Kombination aus institutioneller
KontinuitÃ¤t und fÃ¼r die politische Auseinanderset-
zung verwendbaren Argumentationsmustern, welche im
Alten Reich in seinem VerstÃ¤ndnis als Rechtsordnung
ihren Angelpunkt fanden.

Einen facettenreichen Blick auf den Umgang der ehe-
maligen ReichsstÃ¤dte mit der fÃ¼r diese von wenigen
Ausnahmen abgesehen durch den Verlust ihrer Eigen-
stÃ¤ndigkeit besonders schwerwiegenden ZÃ¤sur von
1803/1806 bot Matthias Asche (TÃ¼bingen). Eine beson-
ders reiche Erinnerung an das vergangene Reich fand
sich dabei vor allem in denjenigen StÃ¤dten, welche
sich aus ihrer frÃ¼heren Funktion als Sitz der Reichs-
institutionen heraus als âErinnerungsorteâ in besonde-
rem MaÃe anboten, so etwa Frankfurt, NÃ¼rnberg, Re-
gensburg und andere mehr. Dieser Befund wurde nun
um die bemerkenswerte Perspektive ergÃ¤nzt, dass das
Reich freilich in sehr unterschiedlichem Umfang auch in
den mittleren und kleineren ehemaligen ReichsstÃ¤dten
Traditionslinien bildete, die nicht nur in der Konti-
nuitÃ¤t reichsstÃ¤dtischer Symbolik, sondern vor al-
lem auch sozialgeschichtlich in der fortdauernden Do-
minanz der etablierten stÃ¤dtischen Eliten greifbar wur-
den. Das Alte Reich blieb dabei nicht allein in Form
von wehmÃ¼tig-anachronistischem Gedenken an eine
bessere Zeit prÃ¤sent, vielmehr lieferten die reichs-
stÃ¤dtischen Rechte und Freiheiten darÃ¼ber hinaus
auch AnknÃ¼pfungspunkte fÃ¼r stÃ¤dtische Forderun-
gen nach einer bestimmten Rolle im neuen Staat, wel-
che etwa auf eine gewisse Autonomiestellung oder eine
mÃ¶glichst weitreichende âStaatsunmittelbarkeitâ ab-
zielten.

Ludolf Pelizaeus (Mainz) stellte mit Kurhessen das
Beispiel eines Staates vor, der sich noch im 18. Jahr-
hundert durch Konflikte mit Kaiser und Reich hervor-
getan hatte, sich aber nach dem Ende des Alten Rei-
ches energisch bemÃ¼hte, seinen kurfÃ¼rstlichen Status
mÃ¶glichst unbeschadet in die neuen politischen Ver-
hÃ¤ltnisse hinÃ¼berzuretten. Mit dem Blick zurÃ¼ck
auf die VerhÃ¤ltnisse des Alten Reiches verband sich
dabei im Vergleich mit anderen frÃ¼heren Rheinbund-
staaten eine deutlich ausgeprÃ¤gtere Restaurationspoli-

tik zu Lasten der rheinbÃ¼ndischen Reformbestrebun-
gen. Vor dem Hintergrund der Konflikte mit PreuÃen
und der DarmstÃ¤dter Nebenlinie diente die direkte An-
knÃ¼pfung an das Alte Reich und der Bezug auf den
an sich nur noch leeren Titel eines KurfÃ¼rsten aber
vor allem dem Versuch zur Behauptung der im Alten
Reich etablierten Stellung des Territoriums, welche nach
1815 spÃ¼rbar unter Druck geriet. Dies wurde auch aus
dem Umstand deutlich, dass sich die Erinnerung an das
frÃ¼hneuzeitliche Reich sehr viel stÃ¤rker an die Per-
son Philipps des GroÃmÃ¼tigen band und bindet als an
die hessische KurwÃ¼rde aus der Schlussphase des Alten
Reiches.

In der Darstellung der Entwicklung der
thÃ¼ringischen Staaten im Verlauf des 19. Jahrhunderts
entwarf Stefan Gerber (Jena) die These eines âvierten
Deutschlandâ, welches seine EigenstÃ¤ndigkeit in direk-
ter KontinuitÃ¤t zum Alten Reich sowohl gegenÃ¼ber
den beiden deutschen GroÃmÃ¤chten wie auch dem
âdritten Deutschlandâ bis 1918 zu behaupten vermoch-
te. Dass dies selbst unter der ungÃ¼nstigen Vorausset-
zung gelang, dass mit der Verfassung des Alten Reiches
gerade der Garant der EigenstÃ¤ndigkeit der kleinen
Reichsteile entfiel, war dabei auf die Substituierung der
bisherigen âReichsnÃ¤heâ durch den engen Bezug auf
einen neuen Garanten aus dem Kreis der MÃ¤chtigen zu-
rÃ¼ckzufÃ¼hren, wie ihn zum Beispiel das Haus ReuÃ
Ã¤lterer Linie auch nach 1806 im Ã¶sterreichischen Kai-
serhaus fand. Mit Blick auf die Regelung ihrer inneren
Angelegenheiten bildete analog zum mecklenburgischen
Beispiel auch fÃ¼r die thÃ¼ringischen Staaten die Vor-
stellung des Alten Reiches als stabilem RechtsgebÃ¤ude
den Ausgangspunkt. Ausgehend von KontinuitÃ¤ten
in Bezug auf Herrschaftslegitimation, Verfassungs- und
Rechtsordnung wurde auch hier zunÃ¤chst der Weg der
organischen Entwicklung der in der alten Reichsver-
fassung wurzelnden Strukturen betont, bevor es in ein-
zelnen Staaten schrittweise Ã¼ber konsensuale Verfah-
ren zu einer AblÃ¶sung der etablierten altstÃ¤ndischen
Verfassungsmodelle kam. Deutliche Verbindungen zum
Alten Reich ergaben sich daher sowohl bezÃ¼glich
der inneren wie auch der Ã¤uÃeren Entwicklung der
thÃ¼ringischen Staaten und verkÃ¶rperten sich nicht
zuletzt auch in dynastischen Instrumentarien und Tradi-
tionen.

Die dritte Tagungssektion befasste sich schlieÃ-
lich aus kulturhistorischer Sicht mit dem Nachleben
des Alten Reiches in Form von Bildern und Symbo-
len. In kunsthistorischer Perspektive untersuchte zu-
nÃ¤chst Doris Lehmann (Bonn) die Mystifizierung des
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frÃ¼hneuzeitlichen Reiches durch die Form der Reichs-
rezeption in der Historienmalerei des 19. Jahrhunderts.
Zwar fand sich ein facettenreiches Nachwirken des Al-
ten Reiches, allerdings primÃ¤r als Ausdruck fiktiver und
idealisierter Konstruktionen. Beeinflusst von der Krise
der Historienmalerei vor dem Hintergrund neuer An-
sprÃ¼che an Realismus und AuthentizitÃ¤t der Kunst
verÃ¤nderte sich im 19. Jahrhundert das Bildprogramm
hin zu mythologischen Motiven und religiÃ¶s aufgela-
denen Themen (Darstellungen des bevorstehenden To-
des, Schicksalsbilder, etc.). Der historische Kern der dar-
gestellten Ereignisse erwies sich dabei als sehr unein-
heitlich, da sich die KÃ¼nstler in sehr unterschiedlichem
Umfangmit dem historischen Ereignis hinter ihrem Sujet
befassten, so dass oft nur rudimentÃ¤re, teilweise auch
falsche oder willkÃ¼rliche BezÃ¼ge zum historischen
Gegenstand hergestellt wurden. Das frÃ¼hneuzeitliche
Reich blieb dabei auf ein Nischendasein beschrÃ¤nkt, in-
dem sich das mit dem Paradigma des Niedergangs ver-
sehene Reich gegenÃ¼ber der dominanten Romantisie-
rung des mittelalterlichen Reiches fÃ¼r KÃ¼nstler und
MÃ¤zene als deutlich weniger attraktiv erwies.

Der Frage der KontinuitÃ¤t frÃ¼hneuzeitlicher
Reichssymbolik widmete sich Matthias Stickler
(WÃ¼rzburg), indem er anschaulich Terminologie, He-
raldik und Insignien der beiden zentralen kleindeutschen
âReichsprojekteâ des 19. Jahrhunderts (die PlÃ¤ne im
Kontext der Revolution 1848/49 sowie die 1871 erfolg-
te GrÃ¼ndung des Kaiserreiches) in Bezug zu den ent-
sprechenden VorlÃ¤ufern im Alten Reich setzte. Dabei
wurde rasch deutlich, dass zwar in vielerlei Hinsicht
an das Alte Reich angeknÃ¼pft wurde, z.B. in der Wie-
dereinfÃ¼hrung des Reichsadlers (1848 doppelkÃ¶pfig,
1871 einkÃ¶pfig), oder der Verwendung einiger staats-
rechtlicher Begriffe (âReichâ, âReichstagâ, âReichskanz-
lerâ, etc.), dass die derart behauptete KontinuitÃ¤t aber
insgesamt Ã¤uÃerlich und vage blieb. Denn trotz al-
ler BemÃ¼hungen lieÃ sich nicht verbergen, dass 1848
wie auch 1871 etwas Neues geschaffen wurde, und da-
mit eben auch eine neue Form von Reichsidee und -
symbolik notwendig wurde. Besonders deutlich zeigte
sich die âAmalgamierung von Reichs- und preuÃischer
Staatssymbolikâ in der Selbstdarstellung des Deutschen
Reiches, zum Beispiel im nur unvollstÃ¤ndig umge-
setzten Projekt einer neuen Kaiserkrone und darÃ¼ber
hinaus in der Inszenierung des deutschen Kaisers als
Haupt einer âfÃ¶derativen Nationâ und Teil der deut-
schen FÃ¼rstenfamilie im Kreise seiner Mitmonarchen,
wofÃ¼r VersatzstÃ¼cke der Tradition des Alten Reiches
verwendet wurden.

Den Schlussakkord setzte Raymond Dittrich (Regens-
burg), der aus musikwissenschaftlicher Perspektive das
Bild des Reiches am Beispiel der von Ernst Krenek in
seinem BÃ¼hnenwerk mit Musik âKarl V.â entwickel-
ten Kaiser- und Reichsidee darlegte. Das 1933 vollende-
te Werk inszeniert einen reflektierenden RÃ¼ckblick des
abgedankten Kaisers auf sein Leben, welches Karl in
der Sicht Kreneks die einmalige Chance zur Umsetzung
der mittelalterlichen Reichsidee in neuzeitlichem Ge-
wande bot, und in welchem Karl V. als gescheiterter Frie-
densfÃ¼rst erscheint. Das StÃ¼ck liefert dabei in der
Deutung des Alten Reiches einen AnknÃ¼pfungspunkt
fÃ¼r den Ã¶sterreichischen StÃ¤ndestaat Engelbert
DollfuÃÂ´ und unternimmt gleichzeitig eine klare Ab-
grenzung vom nationalsozialistischen Reichsgedanken.
Letzteres geschieht nicht zuletzt durch die verwendete
und den Nationalsozialisten als entartet geltende 12-Ton-
Komposition, die in direkten Bezug zur Thematik des
StÃ¼cks tritt. ZusÃ¤tzlich zur Einordnung und Positio-
nierung Kreneks und seines Werks im politischen Kon-
text der 1930er Jahre erwiesen sich fÃ¼r den Histori-
ker zudem Ã¼berraschende BezÃ¼ge auf aktuelle For-
schungsprobleme zu Karl V., so etwa zur Frage von Uni-
versalmonarchie und Nation.

Abgerundet wurde das Seminar durch einen Abend-
vortrag von Dominik Burkard (WÃ¼rzburg), der den
Spuren des Alten Reiches aus dem Blickwinkel der 1803
sÃ¤kularisierten Germania Sacra nachging. Dabei wur-
de gezeigt, dass die Reorganisation kirchlicher Struk-
turen sowohl in AnknÃ¼pfung wie auch in Abgren-
zung von den Mustern des Alten Reiches erfolgte, so
im Aufgreifen der frÃ¼hneuzeitlichen Reichskirche als
Modell fÃ¼r neue Kirchenorganisationsprojekte. Dem-
gegenÃ¼ber war in Selbst- und RollenverstÃ¤ndnis der
Kirche nicht mehr daran zu rÃ¼tteln, dass die Kirche im
19. Jahrhundert âsÃ¤kularisiertâ blieb und keine Forde-
rungen mehr auf weltliche Herrschaftsrechte erhob, wie
sie fÃ¼r die Germania Sacra des Alten Reiches elementar
gewesen waren.

Die Frage von KontinuitÃ¤t und Bruch bildete auch
den Mittelpunkt der von Helmut Neuhaus (Erlangen)
moderierten Podiumsdiskussion unter Beteiligung von
Frank-Lothar Kroll (Chemnitz) und Anton Schindling
(TÃ¼bingen). Im Ergebnis wurde trotz einiger Kon-
troversen um den tatsÃ¤chlichen Umfang des vom
frÃ¼hneuzeitlichen Reich Ã¼berkommenen Erbes fest-
gestellt, dass das Reich trotz aller ZÃ¤suren und Ver-
werfungen tiefe und bis heute erkennbare Spuren in
der deutschen Geschichte hinterlassen hat (so etwa im
Bundesrat als Verfassungsorgan sowie im ausgeprÃ¤gten
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fÃ¶deralen Denken der Deutschen). In scheinbarem Wi-
derspruch hierzu war jedoch ebenfalls festzustellen, dass
das Alte Reich den Menschen des spÃ¤ten 20. und des
frÃ¼hen 21. Jahrhunderts trotzdem als das Pufendorf-
sche âcorpus irregulare etmonstro simileâ fremd undwe-
nig fassbar geblieben ist.

AbschlieÃend bleibt festzuhalten, dass sich die Viel-
schichtigkeit der sehr anregenden Banzer Konferenz
auch deutlich in ihren Ergebnissen widerspiegelt. So
ist zunÃ¤chst hervorzuheben, dass das Alte Reich im
19. und frÃ¼hen 20. Jahrhundert Ã¼berwiegend in
Form anachronistischer und entstellter Vorstellungen
weiterlebte. Als besonders bezeichnend ist dabei das
lange nachwirkende Zerrbild zu nennen, welches das
frÃ¼hneuzeitliche Reich nach 1648 als zentrifugales,
langsam aber unaufhaltsam zerfallendes Relikt einer
Ã¼berlebten Ordnung entwarf. Trotz des dominieren-
den RÃ¼ckblicks auf das Alte Reich als (zu guter letzt)
abgeschlossene, dunkle Epoche der deutschen Geschich-
te konnte dennoch der Nachweis gefÃ¼hrt werden, wie
stark gewisse Bestandteile, darunter sogar Strukturen
und Institutionen des Alten Reiches, auch im 19. Jahr-
hundert noch als Folie zur Ableitung politischer For-
derungen und AnsprÃ¼che dienen und dementspre-
chend fÃ¼r tagespolitische Themen herangezogen wer-
den konnten. Dies galt sowohl mit Blick auf konser-
vierende KrÃ¤fte (organische Verfassungsentwicklung,
mecklenburgische StÃ¤ndeverfassung, etc.), wie auch
zur BegrÃ¼ndung neuer politischer oder symbolischer

Gegebenheiten, fÃ¼r die es im Alten Reich keine direk-
ten VorlÃ¤ufer gab (zum Beispiel in der Reichssymbolik
des Deutschen Reiches und Ãsterreich-Ungarns).

Als Fazit ergab sich fÃ¼r das Erbe des Alten Rei-
ches also ein ambivalenter Befund. Zwar lebte das Alte
Reich im ganzen 19. und auch im 20. Jahrhundert viel-
fach weiter, sogar bis hinein in die Verfassungsordnung
der Bundesrepublik. Auf der anderen Seite dominierten
bereits im 19. Jahrhundert die mehr oder weniger entstel-
lenden und realitÃ¤tsfernen Vorstellungen vom Reich,
wie sie in der breiten Ãffentlichkeit auch heute noch
dominieren. Hier zeigen sich Gemeinsamkeiten sowohl
zur traditionellen wie auch gegenwÃ¤rtigen Sicht und
Deutung des mittelalterlichen Reiches, die ebenso ana-
chronistisch ausfÃ¤llt, von dem jedoch im Unterschied
zum frÃ¼hneuzeitlichen Reich meist romantisierte oder
gar folklorisierte Phantasiebilder entworfen werden. Die
Tagung konnte am Ende auch einen Beitrag dazu leis-
ten, neue Forschungsfelder und Gewinn versprechende
Fragestellungen aufzuzeigen, da von nahezu allen Refe-
renten ein auffallender Mangel an einschlÃ¤gigen For-
schungsarbeiten konstatiert wurde. Gerade vor demHin-
tergrund moderner Fragestellungen zur Kultur- und So-
zialgeschichte, aber auch zur politischen Ideengeschich-
te, bieten sich reiche BetÃ¤tigungsfelder fÃ¼r kÃ¼nftige
Forschungen, welche jedoch sehr viel stÃ¤rker als bisher
Ã¼blich die Epochenschwelle um 1800 Ã¼berschreiten
mÃ¼ssen.
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